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Stans, 12. Mai 2025 

Totalrevision der Einführungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über 
explosionsgefährliche Stoffe (Kantonale Sprengstoffverordnung) 

Sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte  
Sehr geehrter Herr Landschreiber 
 
Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Totalrevision Stellung zu nehmen. Für diese 
Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. Gerne nehmen wir nachfolgend zur 
Revision Stellung. 
 
Mit der Vernehmlassung wurde kein Fragebogen durch den Kanton mitgeschickt. Die Gründe für eine 
Revision waren unter anderem: 
 

 Am 26. März 2024 hat der Regierungsrat entschieden, eine Revision der kantonalen 
Sprengstoffverordnung durchzuführen. Ziel ist es, die Effizienz und Wirksamkeit der Regulierung 
und Überwachung von explosionsgefährlichen Stoffen zu erhöhen und die Sicherheit Im Kanton zu 
gewährleisten. 

 Verschiedene Begriffe in der aktuellen Verordnung sind veraltet und müssen angepasst werden.  
 Die Zuständigkeit liegt derzeit bei der Justiz- und Sicherheitsdirektion und soll neu bei der Kantons-

polizei angesiedelt werden. 
 
Stellungnahme der Mitte Nidwalden 
 

 Grundsätzlich unterstützen wir die Totalrevision der kantonalen Sprengstoffverordnung. Wir 
begrüssen es, dass veraltete Begriffe zur besseren Verständlichkeit angepasst werden. 

 Die Neuregelung der Zuständigkeiten von der Justiz und Sicherheitsdirektion zur Kantonspolizei 
macht Sinn. Dadurch werden die Arbeitsabläufe viel flexibler sowie schneller und das spezialisierte 
Fachwissen ist vor Ort vorhanden. 
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 Die Aufhebung der landrätlichen Verordnung aus dem Jahre 1982 ist überfällig, da die 
Kantonsverfassung seit 1998 die Kompetenz zum Erlass von Einführungsverordnungen dem 
Regierungsrat zugewiesen hat. 

 Wir unterstützen den neuen Art. 64a im Polizeigesetz für die Verwendung von Schiesspulver für 
historische Anlässe. Damit ist es auch mit der der totalrevidierten Sprengstoffverordung weiterhin 
möglich, historische Anlässe zu bewilligen. 

 Zu den einzelnen Artikel haben wir keine Anmerkungen und Ergänzungen. 
 
Freundliche Grüsse 
Die Mitte Nidwalden 
 
 
 
Roland Kaiser 
Parteipräsident 


